
 

 

Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Die Bekanntgabe erfolgt in den Amtsblättern 
der Verbandsgemeinden 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
 
Rheinland-Pfalz 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 

Simmern, 17.12.2015 

Rheinhessen-Nahe-Hunsrück Postfach 02 25, 55462 Simmern 
Abteilung Landentwicklung und Bodenordnung 
- Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde - 

Schloßplatz 10, 55469 Simmern  

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
 Mettweiler  

Telefon: 06761/9402-61 
Telefax: 06761/9402-75 

Az.: 61029 HA. 10.2  E-mail: Landentwicklung-RNH@dlr.rlp.de 
Internet: www.dlr-rnh.rlp.de 

 
 

Zuteilung der Massegrundstücke gegen Geldausgleich  
 
 
Das zur Abfindung der Teilnehmer nicht benötigte Land (Massegrundstücke) wird nach   
§ 54 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) im Flurbereinigungsplan gegen Geldausgleich zu Eigen-
tum zugeteilt. Wer an einer solchen Landzuteilung interessiert ist, wird hiermit aufgefor-
dert, beim DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück bis spätestens 05.02.2016 ein schriftliches 
Gebot abzugeben. 
 
Es handelt sich hierbei um folgende Flurstücke:  
 

Gemarkung Flur Flurst. 
Nr. 

Fläche 
m² 

Wert 
einheiten 

Nutzungs  
art 

Lage Mindest  
gebot 
 in € 

Mettweiler 7 70 613 19,30 Gehölz Am Berg 25,00 

Mettweiler 8 57 2128 194,40 Grünland Hirtenwies 210,00 

Mettweiler 8 101 5635 1470,76 Acker Neuwies 1600,00 

Mettweiler 9 43 5963 1192,54 Grünland Im Teich 1300,00 

Mettweiler 10 15 6499 893,78 Grünland Auf Meßsamen 950,00 

 
Für die Landzuteilung gelten die vom DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück festgelegten 
Zuteilungsbedingungen. Die Bewerber erkennen mit der Abgabe ihrer Gebote diese Be-
dingungen als für sie rechtsverbindlich an. 
 
Für die Gebote sind die bereitgestellten Bewerbungsvordrucke zu verwenden. 
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Eine Karte, in der die Massegrundstücke eingetragen sind, sowie die Zuteilungsbedin-
gungen liegen bei den nachfolgend aufgeführten Stellen zur Einsichtnahme aus: 
 
• Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, 

Dienstsitz Simmern, Schloßplatz 10, 55469 Simmern (Zimmer 7; während der Dienst-
stunden), 

 

• Herrn Frank Henn, (Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft), Petersberg 16 b, 
55777 Mettweiler, 

 

• Herrn Hans-Jürgen Henn, Ortsbürgermeister, Dennerbach 2, 55777 Mettweiler. 
 
Hier sind auch Angebotsvordrucke erhältlich. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Norbert Schmitt 
(Projektleiter) 

 


